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MchteBe im Volksblatt 
Organ für amtliche Kundmachungen. 

Freitag den. 21. Januar 1916. 

Amtlicher Teil. 
ZI. 3/Präs. 

Kundmachung. 
Seine Durchlauft ,  der regierende Fürst  haben 

den Amtsschreiber Ferdinand Nigg a u s  BalzerS, 
wohnhaft in Vaduz, zum fürstl. RegierungStanz-
listen mit den Bezügen der ersten S tu fe  der V .  Ge
haltsklasse gnädigst zu ernennen geruht. 

Fürstliche Regierung. 
V a d u z ,  am 17.  J ä n n e r  1916.  

D e r  sstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

ZI. 243/Reg. 
Kundmachung 

betreffend die Abhaltung von Wanderkursm für 
Baugewerbetreibende. 

Auf  Grund des Landtagsbeschlusses vom 11. 
Dezember v. I .  beabsichtigt die fürstl. Regierung 
fü r  den Fa l l  einer hinreichenden Beteiligung in den 
größeren Gemeinden Wanderkurse für  Baugewerbe-
treibende zu veranstalten. 

Die Dauer der Kurse ist auf vier Wochen fest-
gesetzt, während welcher in jeder Woche an zwei 
Tagen durch je drei Stunden, deren nähere Be-
kanntgabe noch nachfolgen wird., in nachstehenden 
Gegenständen Unterricht erteilt werden wi rd :  

1.  Linearzeichnen in Verbindung mit Wieder-
holungen aus  dem Lehrstoff der Planimetrie 
— Darstellung von geometrischen Körpern und 
einfachen Bauobjekten in Grund- und Aufriß, 
Seitenanzahl und Schnitte». 

2 .  Bauzeichnen — Entwerfen von einfachen Bau-
teilen sowie Wohn- und Wirtschaftsgebäuden 
— Detailzeichnungm. 

3 .  Praktische Hebungen an  Bauobjekten. 
D i e  Teilnehmergebühr beträgt 5 Kronen. 
Die  nötigen Behelfe und Lehrmittel werden auf 

Kosten des Landes beigestellt. 
Anmeldungen zur Teilnahme an diesen Knrfen 

sind bis längstens 25. J ä n n e r  l .  I .  bei der fürstl. 
Regierung unter gleichzeitigem Er lag  der Kursge-
bühr von 5 Kronen schriftlich zu-erstatten. 

Anmelder aus  einer Gemeinde, in welcher wegen 
ungenügender Teilnehmerzahl ein eigener Kurs  nicht 
abgehalten werden kann, werden dem Kurse in der 

benachbarten Gemeinde zugewiesen, oder erhalten 
über Anlangen die Kmsgebühr zurück. 

Fürstliche Regierung. 
V a d u z ,  am 18. J ä n n e r  1916. 

D e r  fstl. Landesverweser: 
«ez. Jmhof. 

ZI. 250/Reg. 
Kundmachung. 

Die am 18. J ä n n e r  1916 ausgegebene Nummer 
1 des Landesgesetzblattes, Jahrgang 1916, enthält 
die Verordnung der fürstl. Regierung vom 11 .  
J ä n n e r  1916 betreffend die Sonn-  und Feiertags-
ruhe im Gewerbebetriebe. 

Fürstliche Regierung. 
V a d u z ,  am 18. J ä n n e r  1916./  

Der  fstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

ZI. 251/Reg. 
Kundmachung. 

D a s  k. k. Finanzministerium hat  über hierorti-
gen Antrag mit dem Erlasse vom 22.  Dezember 
1915 Z l .  87607 einvernehmlich mit dem k. k. 
Handelsministerium ausnahmsweise und Vorbehalt-
ltch des beliebigen Wiederrufes auf Kriegsdauer 
die Bewilligung etteilt, daß die im Fürstentums 
Liechtenstein gewonnene Schafwolle zum Karden 
und Spinnen in die Schweiz- im Ausgangsvormerk-
Verfahren unter den nachstehenden Bedingungen aus-
geführt und die in der Schweiz aus  dieser Wolle 
hergestellten Erzeugnisse (Kammzeug und Wollen-
garn) bei der Wiedereinfuhr zollfrei abgefertigt 
werden. 

Diese Bedingungen sind: 
Geeignete Jden t  tässesthaltung (Gewichtserhebung 

unter Zugestehung eines 3-prozentigen Gewi-tts-
abganges bei der Wiedereinfuhr) fallweise Bei-
brtngung einer Bestätigung der fmstl. liechtenstein. 
Regierung über die liechtensteinische Provenienz der 
austretenden Wolle, Erlegung eines Betrages von 
8 Kronen für  1 Kg. Wolle a l s  SicheHellung der 
Wiedereinfuhr und Festsitzung einer angemessenen 
Frist zur Wiedereinfuhr der gekardeten oder ge-
sponnenen Wolle seitens des behandelnden Zol l -
amtes.  

A l s  solches werden die Zollstellen in Vaduz und 
Balzers bestimmt. 

Z u r  Erlangung der Bestätigung der fürstl. Re
gierung über die inländische Herkunft der Schaf

wolle ist die Beibringung einer Bestätigung der 
zuständigen Ortsvorstehung erforderlich. 

Fürstliche Regierung. 
Vaduz, am 19. J ä n n e r  1916.  

Der fstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

Kundmachung. 
Die sür das  J a h r  1915 zu entrichtende Klassen-

steuer kann bis 3 .  Februar l. I .  während der ge-> 
wohnlicher. Amtsstunden direkt an die fürstl. Lan-
deskasse abgeführt werden. 

Nach Verlauf dieses T n m i n e s  erfolgt der Ein
zug durch die Geuielndeweibel. 

Fürstliche Kassenverwaltung. 
V a d u z ,  am 1 9 . J ä n n e r  1916. 

gez. Keller. 
Z. 4867/1915. 

Beschluß. 
Ueber Anton S t ä d l e r  in Triesenberg N r .  116 

wird wegen Schwachsinns nach § 273 des bürger-
lichen Gesetzbuches Kuratel verhängt und Albert 
Schädler in Triesenberg N r .  184 zum Kurator 
bestellt. 

Fstl. l. Landgericht. 
V a d u z ,  am 13. J ä n n e r  1916.  

Dr. Thurnher. 

Nichtamtlicher Teil. 
Baterland. 

Auszeichnung. Seiner Durchlaucht dem Pr in 
zen Eduard von und zu Liechtenstein ist m Aner-
kennung besonderer Verdienste u m  das Rote 
Kreuz das Ehrenzeichen erster .Masse oom Ro
ten Kreuze verliehen worden. 

Verordnung der fürstl. Regierung vom 11. J ä n -
ner 1916 betreffend die Sonn» und Feiertagsruhe 
im  Gewerbebetriebe. Auf Grund des § 74  des Ge-
fetzes vom 13. Dezember 1915, L. Gbl.  Nr .  14 er
läßt die fürstl. Regierung hinsichtlich des Gewerbe-
betriebes an  Sonn-  und Feiertagen nachstehende Be-
stimmungen: 

§ 1. Von dem im § 51  obigen Gesetzes ent-
haltenen allgemeinen Verbote der Sonn -  und Feier-
tagsarbeit sind die Gast- und Schankgewerbe, sowie 
Personentransportgewerbe ausgenommen, erstere 
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Weise zur deutschen Iiront M S  
von Ludwig Ganghofer. 

,>'Sie, sagen S '  amal, ob dös wahr is, was 
die Memige alleweil schreibt: daß daheim in 
der Stadt die jungen Weibsbilder so ausg'schaamt 
i n  die KaifeehÄujer hocken, pariserisch angezogen, 
daß> man d' Haxen sieht bis halbert zur Grattl, 
auffi?" 

Trotz der derben .Ausdrucksweise lacht keiner 
Von den Lehmgelben; sie scheinen die Frage für 
eine sehr wichtige und wurdevolle zu halten. 
Ich schüttle den Kopf. „Nein! S o  stimmt das 
nicht. Unsere deutAen Frauen und Mädchen 
sind da nicht gemeint. Nur ein paar dumme 
Modegänse, ein paar krankhafte Auslandsaffen. 
S o  was zÄhlt doch mid#t." 

Einer sagt: „D'ö sollten uns anschauen!" Ein 
anderer brummt: „Äa l  s' vier Mcht lang da 
im Graben hocken müßten, in  der nassen Sooß, 
bis ÄberS Knie nauf> i glaub, dö taaten si' 
bald an andre Montnr verlangen!" Und ein 
dritter gibt den Rat :  man sollte diesen Aus-
nahmen jeden Tag ein paarmal jene Sache voll-
hauen, die Moetye durch einen Gedankenstrich 

bezeichnete — von diesem Gedankenstrich! weiß, 
natürlich der lehmgelbe Pädagoge nichts, er ge-
braucht im Aerger sehr ungeniert das übliche 
Volks wort. 

Der Weĝ  ist ausgeschaufelt. Wir können wei--
tergehen. Ich romme an dem Rotbärtigen vor-
über, der das Gewehr im Anschlag hat, und 
immer lauert, ganz unbeweglich. 

Nach wenigen Schritten gewahre tchl etwas 
Seltsames. Beim Herweg fiel es mir nicht auf, 
erst jetzt entdecke ich's. Will mitten im harten 
Winter der grüne Frühling konnnen? Eine 
Bodenstelle des Schützengrabens ish dick mit fri-
schem, spannenlangem Gras überwuAert. G r a s ?  
Nein! D a s  ist junges' Getreide. Von den un-
gedroschenen Garben, die ein Feldgrauer vor 
vier Monaten in  seinen Unterschlupf hinein--, 
streute, sind die Körner abgefallen und in die 
nasse '£tde hineingetreten worden. Jetzt gehen 
sie auf. Ich sehe dieses frische üppige Gvun^ 
und etwas Freudiges Warmes und Hoffnung!»!-
volles ist mir im Herzen. 

Drunten bei den Franzosen kracht ein Schuß. 
I n  der Lust das feine Singen. Und wellige 
Schritte hinter mir spritzten von der Holzver-
steifung einer Schießscharte die Splitter wog. 

Dann die ruhige Stimme des Rotbärtigen, den 
ich nimmer sehe: „No also! Endli amal!" 

Ich brauche nicht umzukehren. Auch! ohne zu 
fragen, weiß ich, was der kurze, zufriedene Mo
nolog des Rotbärtigen bedeutet. Wohl denke 
ich auch, daran, daß jetzt da drunten im roten 
Stadel ein Leben verblutet; aber vor allem muß 
ich denken: daß unsere Feinde wieder weniger 
wurden um einen. 

Ein  langer Weg noch durch den Laufgraben 
und über die dämmernden Rübenfelder. 

Kanonenschüsse und Granatenschläge dröhnen i n  
rascher Folge. Die Franzosen tasten wieder nachj 
der deutschen Batterie umher und können sie 
nicht finden. 

'Beim Einsteigen in  den Wagen bemerke icĥ  
daß ich ttitttf viel anders ausschaue als die 
Lehmgelben im Schützengraben. I c h  Whle aber 
doch einen beträchtlichen Unterschied. S o  heiA 
wie .qn diesem Abend hat noch nie die Frage 
in mir gebrannt: „Was kann ich leisten alH 
Bürger, wie kann ich uützen?" 

I m  Westen ein leuchtender Streif uich drüber 
ein zartes Blau und Weiß!. Auch die Höhe 
klärt sich auf, und ich! sehe den Schimmer des 
Vollmondes. Der Kaisertag hat gutes Wetter! 


